
 

 

 

 

 

 

 

 

14.12.2020 

 

Notbetreuung Ihrer Kinder 

 

Liebe Eltern, 

auch wenn die Politik lange gezögert hat, sind seit gestern Regelungen getroffen worden, wie die 

letzten Tage vor Weihnachten zu gestalten sind. Alle Entscheidungen, die ich Ihnen heute auf diesem 

Wege mitteile, folgen aus der wahrscheinlich auch Ihnen bekannten Quelle des Kultusministeriums: 

https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Service/2020+12+13+Bundesweiter+Lockdown+Regelungen+Schulen+und+Kitas 

 Am Montag, 14.12. und Dienstag 15.12. ist normaler Unterricht für alle Schülerinnen und 

Schüler, sofern wir diesen anbieten können. Wie ich Ihnen bereits mitgeteilt habe, ist bei uns 

derzeit eine Klasse in Quarantäne sowie die Lehrer, die in dieser Klasse unterrichtet haben.  

 Für die Klassen 5 bis 9 mit Ausnahme der Schülerinnen und Schüler der 9. Klassen, die in diesem 

Schuljahr die Hauptschulabschlussprüfung machen werden, endet der Unterricht am Dienstag, 

15.12. Ab Mittwoch, den 16. Dezember 2020 ist somit für diese Klassen unterrichtsfrei.  

 Für die Schülerinnen und Schüler, die in der 9. Klasse ihre Hauptschulabschlussprüfung machen 

werden sowie für alle 10. Klassen ist Fernlernunterricht bis 22.12.2020 vorgesehen. 

 Für einzelne Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 7 werden wir von Mittwoch, den 16.12. 

bis Dienstag, den 22.12. eine Notbetreuung einrichten. Bitte nutzen Sie dieses für Ihre Kinder nur 

dann, wenn es unbedingt erforderlich ist.  

 

Wer darf zur Notbetreuung kommen?  

 Anspruch auf Notbetreuung haben Kinder der Klassenstufen 5 bis 7, bei denen beide 

Erziehungsberechtigte bzw. die oder der Alleinerziehende von ihrem Arbeitgeber als 

unabkömmlich gelten. Hilfreich wäre es, wenn Sie uns eine Bescheinigung Ihres Arbeitgebers 

zukommen lassen könnten. Dies gilt für Präsenzarbeitsplätze sowie für Home-Office-

Arbeitsplätze gleichermaßen.  
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 Wir werden in der Zeit von 07.40 Uhr bis 12.10 Uhr eine Betreuungszeit einrichten. Wenn Sie 

eine private Möglichkeit der Betreuung sehen, ist dies für Ihr Kind mit Sicherheit die 

bessere Lösung. Zudem geht es um die Eindämmung des Infektionsgeschehens noch 

vor den Weihnachtstagen. Dies kann nur gelingen, wenn wirklich möglichst viele 

Kinder zuhause betreut werden.  

 

 

Wir benötigen Ihre verbindliche Information bis Dienstagvormittag 

(15.12.2020) beim Klassenlehrer  
 

 

Wir Eltern gehören zur oben genannten Personengruppe und wünschen für 

unser Kind:  

 

Name: ___________________________________ Klasse: ________  

 

eine Notbetreuung an folgenden Tagen:  

 

Mi, 16.12. Do, 17.12. Fr, 18.12. Mo, 21.12.  Di, 22.12. 

 

 

Sollten wir bis Dienstag, 15.12.2020 von Ihnen nichts hören, gehen wir davon aus, dass Sie keine 

Notbetreuung wünschen. 

  

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Dr. Peter Beck 
- Schulleiter - 


